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Vorstand der Gesellschaft pro 1931 32 —1954/35
Präsident Herr Dr. A. v. Schulthefi-Rechberg, Wasserwerkstrafje 53, Zürich 6.

Vizepräsident „ Dr. H. Thomann, Landquart, Graubünden.
Aktuar „ Dr. August Gramann, Paulslraftc 6, Winterthur.
Quästor „ Dr- H. Thomann, Landquart.
Redaktor „ H. Kutter, Flawil.
Bibliothekar Dr. Th. Steck, Tillierstrafie 8, Kern.
Beisitzer „ Prof. Dr. E. Bugnion, Aix~en-Provence.

Dr- Arnold Pictet, rue de Lausanne 102, Genève.
Prof. Dr. O. Schneider-Orelli, Höngg bei Zürich.

„ Dr. J. Carl, Musée d'Hist. Nat., Geneve.
Dr. O. Morgenthaler, Schw. Versuchsanstalt Bern-Liebefeld.

„ Dr. A. O. Werder, Uli.Rotachstrafie S, St. Gallen C

Alle außerhalb der Schweiz wohnenden Mitglieder haben den Jahresbeitrag
von Fr. 10 direkt an den Kassier im Laufe des Monats Januar einzusenden,
widrigenfalls ihnen die Mitteilungen nicht mehr zugeschickt werden.

Die Bände I bis VI der Mitteilungen sind vergriffen. Dagegen können die
Mitglieder wie bis anhin direkt vom Bibliothekar nachbeziehen :

Einzelne Hefte der Bände VII bis IX (ohne Fauna) à Fr. 1.—

„ „ „ „ X, XI und XIII. Preis der Hefte verschieden.
Favre, Faune du Valais (Lépid.) à Fr. 2.—

Nichtmitglieder haben sich für einzelne Hefte der Bände VII—XIII an
die Buchhandlung Alfred Scherz & Co., vormals G.A. Baeschlin in Bern zu
wenden, welcher der kommissionsweise Vertrieb der Hefte übertragen ist.

Bibliothek-Reglement
* 1.

Der Sit} der Bibliothek ist Bern.

§ 2.

Die Benützung der Bibliothek ist jedem Mitglied unentgeltlich gestattet,
doch fällt das Porto zu seinen Lasten.

§ 3.

Alle Bücher sollen direkt an den Bibliothekar zurückgesandt werden und
dürfen ohne diese Mittelperson nicht unter den Mitgliedern zirkulieren. Alle
Bücher sind jeweilen auf den 15. Dezember jedes Jahres dem Bibliothekar zur
Bibliothek.Revision franko einzusenden. Beschmurjte, tief eingerissene, defekte
oder beschriebene und angestrichene Bücher werden nicht retour genommen.
Deren Preis und Einband sind vom betreffenden Mitglied zu vergüten.

§ 4.

Wird von einem Mitglied ein Werk verlangt, das in Händen eines andern
Mitgliedes sich befindet, so mufe das Desiderat innert Monatsfrist vom Tage
der erfolgten Rückforderung an eingesandt werden.

Die Gesellschaften und Private, die mit der Schweizer. Entomolog.
Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen, werden ersucht, künftighin
alle Sendungen direkt an die Bibliothek der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft, Naturhistorisches Museum in Bern, einzusenden.
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